
Mitarbeit der Bürger zu fördern.28 Die Na
tionale Front wird dieser Funktion wesent
lich dadurch gerecht, daß sie enge und viel
fältige Beziehungen zwischen der Bevölke
rung und den Volksvertretungen hersteilen 
hilft. Dadurch schafft sie Voraussetzungen, 
um
— die Bürger regelmäßig über Probleme der 

gesellschaftlichen Entwicklung und des 
gesellschaftlichen Lebens in den Wohn
gebieten der Städte und Gemeinden zu 
informieren;

— Beschlüsse der Volksvertretungen und 
ihrer Räte gemeinsam mit den Bürgern 
vorzubereiten und deren Ideenreichtum 
für die staatliche Leitung zu erschließen;

— die Beschlüsse der Volksvertretungen 
und ihrer Räte mit aktiver Unterstützung 
der Werktätigen und ihrer Kollektive zu 
verwirklichen.
Das Zusammenwirken der Volksvertre

tungen, ihrer Organe und der Abgeordneten 
mit den Ausschüssen der Nationalen Front 
ist vielfältig staatsrechtlich fixiert (vgl. z. B. 
§§ 3, 16 und 17 GöV; § 1 Wahlgesetz).

Die Nationale Front ist Träger der Wah
len zu den Volksvertretungen, die auf der 
Grundlage einer gemeinsamen Kandidaten
liste und des Wahlprogramms der Nationa
len Front stattfinden. Sie leistet bereits im 
Prozeß der Vorbereitung der Wahlen eine 
bedeutsame Arbeit bei der Auswahl der Kan
didaten, bei deren demokratischer Prüfung 
und persönlicher Vorstellung vor den Werk
tätigen. Auf öffentlichen Tagungen der Aus
schüsse der Nationalen Front wird über die 
Kandidaten und ihre Reihenfolge auf dem 
Wahlvorschlag beraten und beschlossen (vgl. 
im einzelnen Kap. 7).

Der Charakter der Nationalen Front als 
sozialistischer Volksbewegung wird in der 
Zusammensetzung ihrer Ausschüsse deut
lich. Ihnen gehören 340 000 Mitglieder an, 
darunter 103 000 Frauen und 40 000 Jugend
liche.29

Es ist ein wichtiges Anliegen der Aus
schüsse der Nationalen Front, das aktuelle 
politische Gespräch in den Wohngebieten 
und Hausgemeinschaften zu führen und eine 
rege geistig-kulturelle und sportliche Betäti
gung der Bürger zu ermöglichen. In enger 
Zusammenarbeit mit den Betrieben fördern 
sie die Herausbildung sozialistischer Bezie
hungen zwischen den Menschen.; Beachtliche

Erfolge konnte die Nationale Front in vie
len Städten und Dörfern mit dem Wettbe
werb „Schöner unsere Städte und Gemein
den — Mach mit!" erzielen. Dieser Wettbe
werb ist zu einer Volksinitiative geworden, 
die einen ständig wachsenden Beitrag zur 
Verwirklichung der Hauptaufgabe erbringt 
und die sozialistische Heimatliebe, die Ver
bundenheit der Bürger mit ihrem Vaterland 
festigt.

Gesellschaftliche Organisationen — 
aktive Kraft zur Verwirklichung 
der Staatspolitik

Die Begriffe „gesellschaftliche Organisatio
nen" und „Massenorganisationen" werden 
hier als inhaltlich identisch verstanden. Die 
Verfassung der DDR verwendet beide Ter
mini (vgl. Art. 3 und 65 sowie 10, 21, 29, 56 
und 103).

Die im Demokratischen Block mitwirkenden 
gesellschaftlichen Organisationen (vgl. 4.2.4.), 
die seit ihrer Gründung unter der Führung 
der SED in hervorragender Weise an der 
ideologischen und organisatorischen For
mierung der politischen Kräfte des Volkes 
beteiligt sind, nehmen unter den gesellschaft
lichen Organisationen einen besonderen 
Platz ein. In ihnen ist die Mehrzahl der 
Werktätigen organisiert. Diese Organisatio
nen, ihre Mitglieder und Leitungsgremien 
leisten Bedeutendes zur Verwirklichung der 
grundlegenden Interessen und Bestrebungen 
der arbeitenden Menschen.

Neben den Gewerkschaften, deren Rolle 
als eine politische Grundlage der sozialisti
schen Gesellschafts- und Staatsordnung be
reits dargelegt wurde (vgl. 4.2.3.), sind vor 
allem die FDJ, der DFD und der Kultur
bund der DDR große, einflußreiche sowie 
innen- und außenpolitisch wirkende politi
sche Organisationen, die staatstragenden 
Charakter haben.

Mehr als 2,1 Millionen Jugendliche sind Mit
glieder der FDJ, die sich als aktive Helfer 
und Kampfreserve der SED betrachtet. Der 
DFD hat 1,3 Millionen Mitglieder. Im Kultur
bund werden rd. 40 verschiedene Interessen

28 Vgl. Bündnispolitik im Sozialismus, a. a. O., 
S. 242 ff.

29 Vgl. Statistisches Jahrbuch der DDR 1982, 
Berlin 1982, S. 395.
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